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geht dahin: 1> Die Staatsbescldnng eines Lehrers soll Fr. 450 betragen

swovon Fr. 50 aus der Staatskasse zahlbar). 2) DaS Minimnin einer Leh-

rerbesoldnng soll ans Fr. 700 (wo möglich ans 800) gestellt werden. 3) Der
Staat soll jährlich Fr. 800 an eine AltcrSkasse beitragen, woran jeder Lehrer

sich mit Fr. 2t> per Jahr zu betheiligcn hat.

Baselstadt. (Korresp.) An die beiden Rcktoratsstelleu des Realgymnasiums

und der Gcwerbsschule, welche bis dahin von Hrn. Direktor Schmidtin

sind versehen worden, hat nnn der Kl. Rath zwei Männer gewählt, die

längst als tüchtige Lehrer sich ausgewiesen haben nnd die beide sowohl durch

Bildung als durch Charakter, ehrenvoll hervorragen. Tic Rektorstelle am

Realgymnasium ist übertragen dcm bisherigen Conrcktor Wilhelm Rnmpf, dem

Schulmanne, nicht dem Theologen; daS Rektorat an der Gewerbschule aber

einem Aargauer, dem geschätzten, ja ausgezeichneten Lehrer der Mathematik,

Hrn. Autenheimer.

Zürich. Ter Erziehungsrath hat dem ihm vom Kirchenrathc vorgelegten

Entwurf einer Verordnung über den religiösen Lehr- und Gedächtuißstofs

für die Repetir-, Sekundär- und Unterwcisnngsschuleu die Genehmigung

ertheilt in der Meinung, daß der Entwurf, weun nicht in Folge der Revision

der Schulgesetze schon früher eine andere Anordnung nöthig wird, provisorisch

auf 3 Jahre einzuführen sei und der Ansang mit Beginn des nächsten Schuljahrs

gemacht werde.

— Den Volksschullehrern wird für das Schuljahr 1858/5S folgende

Preisaufgabe gestellt: „Welche Veränderungen im Plane der Realschule können

und sollen vorgenommen werden, wenn die Repetirschule auf 4 Jahre
ausgedehnt wird und ihr wöchentlich zirka zwei Stunden (mit Inbegriff des

Religionsunterrichtes) zugelegt werden könnten?"

— Jn Ziirich hat eine dortige Erziehungsanstalt durch vereinte Arbeit

von Lehrern und Schülern eine Reihe von Lehrmitteln für die Länder- und

Völkerkunde, vorzüglich aber für Kenntniß des Vaterlandes znr Ausstellung

daselbst bestimmt. DaS »Zrch. Jnt.-Blatt" hebt bei dieser Gelegenheit mit

Recht die Wichtigkeit der Erdkunde hervor, die durch die außerordentlich

vermehrten Verkehrsmittel, wie die großartige Zunahme der Handelsverbindungen

allgemeiner zu werden verdiene. Also auch hier wieder Fortbildung auf den

Gnind, den die Schule gelegt.

St. Gallen. Direktor-Wahl, llnter'm 18. d. M. ist Herr Se-
unnardirektor Zuberbühlcr iu Chur vom Kantonsschnlrathe durch Berufung
zum Direktor des Lehrerseminars an dcr hiesigen gemeinsamen Kantonsschnle

gewäblt worden, nnd derselbe hat endlich nack erhaltenen verschiedenen Ans-



— 223 —

klàrnngen über die dennaligen Verhältnisse des Lehrerseminars die Wahl

angenommen. Wir dürfen diese Wahl als ein großes Glück fiir das

Lehrerseminar betrachten.

Herr Zuberbühler ist als ein tüchtiger, erfahrner Schulmann in der

Schwei; bekannt. Er genoß in Chnr, wo er seil dem Bestände der gemeinsamen

Kantonsschule als Seminardirektor wirkte, die Achtung und Znneigung

beider Konfessionen in hohem Grade und wird sie gewiß anch bald in St. Gallen

erwerben. Mit dieser Wahl ist nun anch die Besorgniß um die Erhaltung
des Lehrerseminars gehoben und mit doppelter Freude kann hente der liberale

St. Galler ausrufen: Die Kantonsschnle ist in ihrem ungeschmälerten

Bestände gesichert, und mit leichtern? Gemiithc, als er es angetreten, kann der

Kantonsschulrath, der unermüdlich seiner sebweren Ausgabe lebte, dem Ende

des ersten Schuljahres entgegen sehen.

— Zur Nachahmung. Auch Hemberg hat dcn Iahresgehalt seiner

Lehrer erhöht. —- Dieß ist nnn in kurzer Zeit beinahe im ganzen Toggenburg

geschehen. Am Besten ist's wohl so, wenn die Gemeinden sich selbst

zn Helsen wissen und helfen. Gegenüber diesen Anstrengungen der Gemeinden

für das Erziehnngswesen nnd für die Möglichkeit, gute Lehrer zn besitzen,

nimmt sich der kleinräthliche Beschuß, welcher das Gesuch des Kantonsschul-

rathes um Erhöhung des Staatsbeitrages von der Hand gewiesen hat, doppelt

gut aus, besonders wenn man weiß, welcher Tritt hiedurch dem Lehrerseminar

wieder gegeben ist.

Appenzell. Tie »Appenz. Ztg." regt sehr warm die Gründung eines

schweizerischen Lehrerseminars an, das kein Kanton allein genügend orgaui-

siren könne. Sie verspricht sich große Früchte von der Schöpfung, die „Pa-
zifizirnng nnd Liberalisirung des Volkes von nnteu herauf."

Oesterreich. Moustrvser Unverstand. Ein eigeuthümliches Mittel,
die Lage der Schullehrer zu verbessern, hat der Gemeindcrath in Brünn

gewählt. Derselbe hat nämlich beschlossen, in den Konkurs-Ansschreibungen

wegen Besetzung der Untertehrerstellcn an den Psarr-Hauptschulen die

Bedingung aufzunehmen, daß sich der Lehrer ohne Bewilligung deS Gemeinde-

rathes uicht verehelichen darf und die Verehelichnng den Unterlehrern überhaupt

nur dann zu gestatte» ist, wenn sie znr Erhaltung einer Familie
ausreichendes eigenes Vermögen besitzen.

Anzeigen.
Für die Monate April, Mai und Juni wird auf das »Schweiz. Volks-

chulblatt^ein ineues Abo.mnnmt eröffnet. Preis: ohne »Erheiterungen"
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